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Textliche Festsetzungen: 
 

Gartenlauben dürfen nicht unter den Seilen der Hochspannungsleitungen erstellt werden und müssen von 
den Masten einen Abstand von 15 m einhalten. 

Kennzeichnung: 
 
Unter den im Verfahrensgebiet liegenden Flächen geht der Bergbau um. 
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